
 

Allgemeinverfügung 
zur Aufhebung der Schonzeit für Schwarzwild 

- ABl StK 2018, S. 13 - 

1. Nach § 22 Absatz 3 des Bundesjagdgesetzes vom 29.09.1976 (BGBI. I S. 2849), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBI. I S. 3370), in 
Verbindung mit § 24 Absatz 2 des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NW. 1995 S. 2/SGV.NW. 792), 
zuletzt geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 934) 
sowie dem Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.01.2018 wird die in § 1 
Absatz 1 Nummer 5 der Landesjagdzeitenverordnung vom 07.12.1994 (GV. NRW. 1995 
S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12.05.2015 
(GV. NRW. S. 448), festgelegte Schonzeit für Schwarzwild aus Gründen der 
Wildseuchenbekämpfung und zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden im gesamten 
Gebiet der Stadt Köln aufgehoben. 

Die Schonzeitaufhebung bezieht sich auf alles Schwarzwild, ausgenommen Bachen mit 
gestreiften Frischlingen unter 25 kg. 

2. Diese Verfügung ist befristet bis zum 31. März 2021 und kann jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die Aufhebung der 
Schonzeit entfallen. 

3. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gemäß § 80 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

4. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602) öffentlich bekannt 
gemacht. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln 
wirksam. 

5. Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagdbehörde der Stadt Köln, Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, während der allgemeinen Geschäftszeiten im Raum 11F43, eingesehen 
werden. 

Begründung: 
Diese Entscheidung ergeht aufgrund des Erlasses „Reduzierung der überhöhten 
Schwarzwildbestände und Verringerung des Risikos einer Ausbreitung der Afrikanischen 
Schweinepest (ASP)“ des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.01.2018. 

Die aktuelle Entwicklung des Seuchengeschehens ASP in den östlichen Nachbarstaaten 
Tschechien und Polen bedroht verstärkt auch die Tierhaltung in Nordrhein-Westfalen. Die 
Konsequenzen einer Infektion von Haus- oder Wildschweinen mit dem ASP-Virus wären 
äußerst schwerwiegend und mit massiven Folgen für die betroffene Landwirtschaft und den 
Jagdsektor verbunden. 

Weiterhin entstehen durch die sehr hohen Schwarzwildbestände übermäßige Wildschäden 
auf landwirtschaftlichen Flächen, Sportanlagen sowie Grundflächen in befriedeten Bezirken. 
Die intensive Bejagung des Schwarzwildes ist daher über mehrere Jahre hinweg, bis zu 
einer deutlichen Entspannung der Situation, fortzuführen. 

Gemäß § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz NRW ist die Zuständigkeit der Unteren Jagdbehörde 
für die Aufhebung der Schonzeit gegeben.  

  



 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, erhoben werden. 

Köln, den 10.01.2018 
Stadt Köln 
Die Oberbürgermeisterin 
- Untere Jagdbehörde - 
Im Auftrag 
Lengefeld 
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